
Magistrat der Stadt Friedrichsdorf     
Stadtplanungs-, Umwelt und Hochbauamt 
Hugenottenstraße 55 

61381 Friedrichsdorf 
 
 
 

Antrag 
 

auf Gewährung von Zuwendungen in Form von Zuschüssen im Rahmen  
der Förderrichtlinie der Stadt Friedrichsdorf 

 
 
1. Antragsteller 
 

1 Name, Vorname  
 

2 komplette Anschrift:  

3 Tel.-Nr.:  
 

4 E-Mail Adresse:  
 

5 Bankverbindung:  
(IBAN und Kreditinstitut) 

 
 

6 Anschrift des     
Maßnahmenobjektes  

 
 

 
 
2. Bezeichnung der Maßnahme (Bitte zutreffendes ankreuzen) 
 

Maßnahme                         
Ziffer 

des  
§ 2 

Förderhöhe in Euro (Brutto) 
Gewünschte 

Maßnahme 

ankreuzen 

Außenwände 1 
€ 30,-/m² Dämmfläche,   
höchstens aber mit € 3.000,- 

o 
Dach: 
Zwischensparren-
Dämmung  

2a € 30,-/m² Dämmfläche,   
höchstens aber mit € 3.000,- 

o 

Dach: 
Aufsparren-Dämmung  

2b € 30,-/m² Dämmfläche,   
höchstens aber mit € 3.000,- 

o 

Dach: 
Flachdach 

2c € 30,-/m² Dämmfläche,   
höchstens aber mit € 3.000,- 

o 

Kellerdecke 3 
€ 10,-/m² Dämmfläche,   
höchstens aber mit € 1.000,- 

o 

Oberste Geschossdecke  4 
€ 10,-/m² Dämmfläche,   
höchstens aber mit € 1.000,- 

o 

Fenster, Fenstertüren, 
Dachflächenfenster 

5 € 50,-/m² Dämmfläche,   
höchstens aber mit € 1.500,- 

o 

Beratung zuhause der 
Verbraucherzentrale 

6 € 30,- Antragsteller- 
Eigenanteil  

o 



Maßnahme                          
Ziffer 

des  
§ 2 

Förderhöhe in Euro (Brutto) 
Gewünschte 
Maßnahme 
ankreuzen 

Einbau hocheffizienter 
Heizungsumwälz- oder  
Warmwasser-
Zirkulationspumpen 

7 20% der Kosten, max. € 200,- o 

Einbau 
Schlammabscheider mit 
Magnettechnik 

8 Pauschal € 100,-  
pro Wohnhaus 

o 

Solarstromanlagen: 9 a-c    

Fest installierte 
Solarmodule  9 a 

€ 200,-/kWp,  
max. € 1.500,- o 

fest installierte  
Solardachziegel/ 
Solardachpfannen 

9 b 
€ 200,-/kWp,  
max. € 1.500,- o 

steckerfertige PV- 
Minianlagen 9 c 

€ 150,-/Modul,  
max. der 30% Gesamtkosten o 

Begrünungsmaßnahmen: 10 a-c   

Dachbegrünung (intensiv) 
 10 a1 

€ 20,-/m² für intensive 
Begrünung, max. € 2.000,- o 

Dachbegrünung (extensiv) 
 10 a2 

€ 10,-/m² für extensive 
Begrünung; max. € 1.000,- o 

Fassadenbegrünung  
mit Ranksystem 10 b 

€ 20,-/m²; 
max. € 2.000,- o 

Entsiegelung und 
Begrünung des 
Vorgartens 

10 c 
€ 20,-/m²; 
max. € 2.000,- o 

Lastenräder zu privaten 
und gewerblichen 
Transportzwecken: 

11 a-b    
Lastenrad ohne 
Elektroantrieb  11 a 

20% des Kaufpreises, aber max. 
€ 600,- o 

Lastenrad mit 
Elektroantrieb 

11 b 
20% des Kaufpreises, aber max. 
€ 600,- o 

Regenwassernutzung 12 a-b 
Hinweis: Bei gleichzeitiger 
Umsetzung gelten a) und b) als eine 
Maßnahme 

 

Nutzzisternen 12 a 
€ 150,-/m³ Nutzvolumen, aber 
max. € 1.500,- o 

Hauswasserwerk /    
Filteranlagen 12 b 

Anschaffungskosten Haus-
wasserwerk und Filteranlage, 
aber max.  
€ 1.500,- 

o 

 
Hinweis: Es werden maximal drei Maßnahmen pro Grundstück/ Wohnadresse/ 
gewerblichem Betrieb gefördert (siehe Förderrichtlinie §3). Dabei kann von §2 pro 
Antragsberechtigter Person von Ziffer 1 bis 5 nur eine Dämmmaßnahme oder 
Fensteraustausch, von Ziffer 6 nur der Eigenanteil und von Ziffer 7 bis 12 nur eine Maßnahme 
gefördert werden. 
 
 



 
 
 
3. Angaben zum Gebäude und zur Maßnahme 

 
 

Hinweis: Maßgeblich für die Bewilligung der Fördermittel ist das Eingangsdatum 
dieses Antrages (Eingangsstempel). 
 

O Ich habe die Förderrichtlinie gelesen. Mit meiner Unterschrift bestätige ich die 
Beantragung von Fördermitteln im Rahmen des Förderprogramms für Klimaschutz- 
und Klimaanpassungsmaßnahmen der Stadt Friedrichsdorf. 

O Ich habe die Datenschutzerklärung – Fachbereich Umwelt- und Energieberatung – 
gelesen und bin mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für diesen 
Zweck einverstanden.  Gegen die Verarbeitung meiner Daten kann ich jederzeit 
widersprechen. 

 

 

 

 
 
____________________________________________________________                                               
Ort, Datum     rechtsverbindliche Unterschrift  

1 Bj. Gebäude / Datum Bauantrag / Pumpe: 
(Wichtig: Bei Ziffer 1-5 Bauantrag älter 01.01.1984 /  
bei Ziffer 7 Alter der Bestandspumpe) 

 

2 Art des Wohngebäudes: 
(Ein-/Mehrfamilienhaus, bei MFH Anzahl 
Wohneinheiten) 

 

3 Beginn und Abschluss der Maßnahme:    
(bei Ziffer 11 vorgesehenes Kaufdatum) 

 

4 Fläche / Volumen der Maßnahme: 
(bei Ziffer 1-5 u. 10 in m² / bei Ziffer 12a in m³) 

 

5 Größe der PV-Anlage in kWp  
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Datenschutzerklärung  
 
 
Antrag auf Gewährung von Zuwendungen in Form von Zuschüssen im Rahmen  
der Förderrichtlinien der Stadt Friedrichsdorf für die Bezuschussung von 
Klimaschutz- oder Klimaanpassungsmaßnahmen an Wohngebäuden mit bis zu acht 
Wohneinheiten und Nichtwohngebäuden sowie für Lastenräder zu privaten oder 
gewerblichen Transportzwecken 
 

Information nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) bei Erhebung 
personenbezogener Daten bei der betroffenen Person 
 
Verantwortliche Stelle  

Magistrat der Stadt Friedrichsdorf Stadtplanungs-, Umwelt- und 
Hochbauamt  
Hugenottenstraße 55, 61381 Friedrichsdorf  
Telefon 06172 731 0, Telefax 06172 731 50 
Email: stadtverwaltung@friedrichsdorf.de, Internet: 
www.friedrichsdorf.de  
 

Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten 
Magistrat der Stadt Friedrichsdorf Datenschutzbeauftragte 
Hugenottenstraße 55, 61381 Friedrichsdorf  
Telefon 06172 731 1345, Telefax 06172 731 51345 
Email: datenschutz@friedrichsdorf.de, Internet: www.friedrichsdorf.de  

 
Zweck für die Erhebung der personenbezogenen Daten 
Antragstellung zur Gewährung von Zuwendungen in Form von Zuschüssen im Rahmen des 
Energiekonzeptes der Stadt Friedrichsdorf (Förderrichtlinien).  
 
Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn einer der gemäß Art. 6 
DS-GVO in Verbindung mit § 3 und §§ 20 ff HDSIG Gründe erfüllt und die entsprechenden 
Bestimmungen eingehalten sind.  
Die Verarbeitung erfolgt auf Grund Artikel 6 Absatz 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) durch Einwilligung der antragstellenden Person zum angegebenen Zweck im 
Rahmen der Förderrichtlinien der Stadt Friedrichsdorf.  
 
Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich zum angegebenen 
Zweck und die hierfür erforderlichen Verwaltungsabläufe. Die Weitergabe der 
personenbezogenen Daten an Dritte ist nicht vorgesehen und darf nur erfolgen sofern ein 
Gesetz diese Übermittlung erlaubt oder Sie uns die Einwilligung erteilt haben.  
 
Datenübermittlung an ein Drittland oder internationale Organisation 
Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an ein Land außerhalb der Europäischen 
Union bzw. an ein Land ohne angemessenes Datenschutzniveau oder an eine internationale 
Organisation findet nicht statt.  
 
Dauer der Speicherung  
Aufgrund der Zahlung von Fördermitteln und den damit verbundenen gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten werden die personenbezogenen Daten maximal 10 Jahre 
gespeichert.  
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Datenschutzrechte der betroffenen Personen 
Sie haben nach Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
und Hessischem Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) das 
 Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO, § 34 BDSG, § 52 HDSIG), 
 Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO, § 53 HDSIG), 
 Recht auf Löschung, sofern die Daten für die Zwecke zu denen sie erhoben und verarbeitet 

wurden oder zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, nicht mehr notwendig sind 
(Art. 17 DSGVO, 35 BDSG, § 34 HDSIG), 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung unter bestimmten Voraussetzungen, z. B. wenn 
die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der Daten 
aber ablehnt, z. B. weil sie sie noch zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigt 
(Art. 18 DSGVO, 35 BDSG, § 34 HDSIG); dieses Recht ersetzt nach BDSG / HDSIG in 
bestimmten Fällen das Recht auf Löschung, 

 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) – Ausnahme, wenn Ihre Daten aufgrund 
gesetzlicher Grundlage verarbeitet werden.  

 Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO, § 36 BDSG, § 35 HDSIG). Das Recht auf 
Widerspruch besteht nicht, wenn Sie gesetzlich zur Bereitstellung der Daten verpflichtet 
sind.  

 Recht auf Widerruf der Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 7 
Abs. 3 DSGVO). Das Recht auf Widerruf besteht nicht, wenn die Verarbeitung Ihrer 
Daten nicht aufgrund Ihrer Einwilligung, sondern auf anderer Rechtsgrundlage erfolgt. 

Rechte auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 
Wenn Sie meinen, dass die Verarbeitung Ihrer Daten durch uns gegen geltendes 
Datenschutzrecht verstößt, haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer der zuständigen 
Datenschutz-Aufsichtsbehörde:  

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit,  
Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, Telefon: +49 611 1408 – 0, Telefax: +49 611 
1408 – 611. 
Email: Poststelle@datenschutz.hessen.de, Internet: 
https://datenschutz.hessen.de/  


